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Formular im PDF ausfüllen 

& bequem per Mail senden!Leihvertrag für das  
Orgelpositiv (Truhenorgel) 
des Chorverband Tirol
Entleiher:

(Chor/Verein/Ensemble etc.)

VertreterIn Name

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

Veranstaltung:

Aufführungsort:

Veranstaltungszeit:

Sonstiges:

TRANSPORT DES INSTRUMENTS:

Für den Transport sind mindestens 4 Personen erforderlich  
Größe: B: 113 cm, T: 44 cm, H: 84 cm  
Gewicht: ca. 90 kg (Schutzkoffer und Rollwagen werden vom Chorverband Tirol gestellt)
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ÜBERLASSUNG/VERWENDUNG:

Die Leihzeit beginnt mit der Ausgabe des Orgelpositivs durch den Chorverband Tirol am 

 und endet am 

mit dem Wiedereintreffen des Leihobjektes an einem vom Chorverband Tirol bestimmten 
Aufbewahrungsort.

Das Instrument, das ausschließlich im Besitz des Chorverband Tirol ist, darf nur im Beisein 
eines Chorverband Tirol Mitarbeiters entliehen und zurückgebracht werden und muss sofort 
auf Vollständigkeit und eventuelle Schäden überprüft werden.

Wird das Orgelpositiv nicht zu dem genannten Zeitpunkt zurückgegeben, kann der  
Chorverband Tirol vom Entleiher eine Extra-Gebühr verlangen. (vgl. Leihgebühr)

Das Instrument darf nicht zur Nutzung an unberechtigte Dritte weitergeben werden.

LEIHGEBÜHR

Pauschalgebühr für drei Tage Verleih des Orgelpositivs plus Rückgabe des Instruments am 
Folgetag des Konzertes bis 12:00 Uhr:  
€ 150,– für Chorverband-Mitglieder, € 200,– für Nicht-Mitglieder

Für jeden weiteren Tag, bzw. ab 12:00 des Rückgabetages wird eine Gebühr  
von € 50,– eingehoben.

SORGFALTSPFLICHT/HAFTUNG BEI SCHÄDEN

Der Entleiher verpflichtet sich, das Instrument sorgsam zu behandeln und die Kosten für 
eventuelle entstandene Schäden zu übernehmen. Das Instrument muss sich bei Rückgabe in 
dem übernommenen Zustand befinden.

Für eventuelle Schäden oder Verlust haftet ausschließlich der oben genannte Entleiher/
VertreterIn.

Innsbruck am: Unterschrift VertreterIn des Chores/Verein:

(Datum)
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